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nötigt gesehen, sich dem Handel zu widmen, der in jener Zeit (der zweiten
Kolonisation) sehr gewinnbringend war, und durch den er nicht nur bald
Wohlstand erworben, sondern auch fremde Länder und deren Einrichtungen
kennen gelernt hatte. Unaufhörlich mahnte er durch seine Gesänge (Elegien)
die Adligen und Reichen, ihren Stolz und ihre Habgier zu bezähmen,
die Bürger und Armen, sich zu mäßigen und von Gewalttat abzulassen,
beide, zum Besten des Staates einander versöhnlich entgegenzukommen.
Sein Ansehen stieg, als es ihm gelang, einen neuen Krieg gegen
Megara zu entflammen und die Insel Salamis für Athen zu gewinnen.
Im Jahre 594 wählten die Athener ihn zum einzigen Archonten mit
dem Auftrag, die Parteien zu versöhnen und den Staat neu zu
ordnen.

Solonische Solon schaffte vor allem die Schnldknechtfchaft ab und hob die
Verfassung. @run^|^u^en f0 daß viele Athener wieder in den Besitz ihrer

Freiheit und ihres Grundeigentums kamen. Sodann machte er die vier
Schätzungsklassen, in welche die Bürger nach dem Ertrage ihres Grund-
besitzes eingeteilt waren, zu einer politischen Gliederung der Bürger-
schaft, indem er die Rechte und Pflichten der einzelnen gegenüber dem
Staate folgendermaßen abstufte. Wer zur erften Klasse gehörte, konnte
Archont werden; aus den über 30 Jahre alten Männern der drei ersten
Klassen wurden die Mitglieder des Rates der Vierhundert gewählt; die
der zweiten dienten zu Roß, die dritte stellte das schwerbewaffnete Fuß-
Volk, die vierte die Leichtbewaffneten. Alle aber bildeten vom zwanzigsten
Lebensjahre an die Volksversammlung, welche wie in Sparta über
Krieg, Frieden, Bündnisse und Gesetzesanträge entschied und die Beamten
und Ratsherren, immer auf ein Jahr, wählte. Eine solche Verfassung
nannte man eine „Timokratie", weil ihr die Vermögensschätzung
(Ximema) zu gründe liegt.

Über ihre Aufrechterhaltung wachte der hohe Rat des Areopages.
Der war zusammengesetzt aus allen Archonten, die ihr Amt tadellos
verwaltet hatten, und er war auch der höchste Gerichtshof des Staates,
wo über Mord, Brandstiftung und Frevel gegen die Götter Recht ge-
sprechen ward.

Außer den eigentlichen Bürgern gab es in Attika noch zahlreiche
Schutzbürger, die zumeist Fremde oder die Nachkommen solcher Fremden
waren, denen man den Aufenthalt im Lande erlaubt hatte. Diese
nannte man Metöken, d. h. Mitbewohner. Ihre Anzahl war späterhin
beträchtlich. Viel größer aber ward mit der Zeit die Masse der Sklaven,
die in den Tagen Solons vermutlich noch klein war, zuletzt aber wohl
der der Bürger gleichkam.


